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 Veröffentlicht am 08.03.1994

Norm

TabMG §26

Rechtssatz

Hat aber der Kläger die vorgeschriebene länger als ein Jahr währende zufriedenstellende Tätigkeit in einer Tabaktra6k

nicht aus Gründen verabsäumt, auf die er keinen Ein8uß nehmen konnte und die eine besondere Nachsicht

rechtfertigt, dann steht ihm kein Anspruch auf das Tabakverschleißgeschäft der Mutter zu.
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